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Bedingungen 
für den Scheckverkehr

I.	 Scheckvordrucke

Der/Die genannte(n) Konto-/Depotinhaber der unter 1. aufgeführten Konten vereinbaren mit der Bank für die elektronische Datenübermitt-

lung im Wege des Online-Dialogs mit PIN und TAN (Online-Banking) Folgendes:

II.	 Sorgfaltspflichten

Scheckvordrucke und Schecks sind mit  besonderer  Sorgfalt aufzubewahren. Das  Abhandenkommen von Scheckvordrucken und Schecks 

ist der Bank, möglichst der kontoführenden Stelle, unverzüglich mitzuteilen.

Die Scheckvordrucke sind deutlich lesbar auszufüllen. Der Scheckbetrag ist in Ziffern und in Buchstaben unter Angabe der Währung so 

einzusetzen,  dass  nichts  hinzugeschrieben  werden kann. Hat sich der Kunde beim Ausstellen eines Schecks verschrieben oder ist der 

Scheck auf andere Weise unbrauchbar geworden, so ist er zu vernichten.

Bei Beendigung des Scheckvertrages sind nicht benutzte Vordrucke unverzüglich entweder an die Bank zurückzugeben oder entwertet 

zurückzusenden.

III.	Haftung von Kunde und Bank

Die Bank haftet für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem Scheckvertrag. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten, insbeson-

dere durch eine Verletzung seiner Sorgfaltspflichten, zur Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen 

des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

Löst die Bank Schecks ein, die dem Kunden nach der Ausstellung abhanden gekommen sind, so kann sie das Konto des Kunden nur 

belasten, wenn sie bei der Einlösung nicht grob fahrlässig gehandelt hat.

IV.	Verhalten der Bank bei mangelnder Kontodeckung

Die Bank ist berechtigt, Schecks auch bei mangelndem Guthaben oder über einen zuvor für das Konto eingeräumten Kredit  hinaus ein-

zulösen. Die Buchung solcher Verfügungen auf dem Konto führt zu einer geduldeten Kontoüberziehung. Die Bank ist berechtigt, in diesem 

Fall den höheren Zinssatz für geduldete Kontoüberziehungen zu verlangen.

V.	 Scheckwiderruf

Der Scheck kann widerrufen werden, solange er von der  Bank nicht eingelöst ist. Der Widerruf  kann  nur  beachtet werden, wenn er der 

Bank so rechtzeitig zugeht, dass seine Berücksichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes möglich ist.

VI.	Zusätzliche Regelung bei Orderschecks

Der  Aussteller  von Orderschecks steht allen Kreditinstituten, die am Einzug der von ihm begebenden Orderschecks beteiligt sind, für deren 

Bezahlung ein. Jedes dieser Kreditinstitute kann gegen Vorlage der innerhalb der Vorlegungsfrist vorgelegten und nicht bezahlten Schecks 

Zahlung vom Aussteller verlangen.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für nach Beendigung des Scheckvertrages ausgestellte Orderschecks.


